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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

1. bis 8. … 1. bis 8. … 

 9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie der 
Schifffahrt, soweit diese nicht unter Art. 11 fällt; Kraftfahrwesen; 
Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr 
durch Bundesgesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge außer der 
Straßenpolizei; Strom- und Schifffahrtspolizei, soweit sie nicht unter 
Art. 11 fällt; Post- und Fernmeldewesen; Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Bundesstraßen und Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, bei denen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist; 

 9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie der 
Schifffahrt, soweit diese nicht unter Art. 11 fällt; Kraftfahrwesen; 
Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr 
durch Bundesgesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge außer der 
Straßenpolizei; Strom- und Schifffahrtspolizei, soweit sie nicht unter 
Art. 11 fällt; Post- und Fernmeldewesen; Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Bundesstraßen und Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, bei denen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist; soweit ein 
Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden 
erachtet wird, Genehmigung solcher Vorhaben; 

10. bis 17. … 10. bis 17. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Artikel 11. (1) bis (5) … Artikel 11. (1) bis (5) … 

(6) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als 
vorhanden erachtet wird, werden auch das Bürgerbeteiligungsverfahren für 
bundesgesetzlich zu bestimmende Vorhaben, die Beteiligung an den einem 
Bürgerbeteiligungsverfahren nachfolgenden Verwaltungsverfahren und die 
Berücksichtigung der Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsverfahrens bei der 
Erteilung der für die betroffenen Vorhaben erforderlichen Genehmigungen sowie 
die Genehmigung der in Art. 10 Abs. 1 Z 9 genannten Vorhaben durch 
Bundesgesetz geregelt. Für die Vollziehung dieser Vorschriften gilt Abs. 4. 

(6) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als 
vorhanden erachtet wird, werden auch das Bürgerbeteiligungsverfahren für 
bundesgesetzlich zu bestimmende Vorhaben, die Beteiligung an den einem 
Bürgerbeteiligungsverfahren nachfolgenden Verwaltungsverfahren und die 
Berücksichtigung der Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsverfahrens bei der 
Erteilung der für die betroffenen Vorhaben erforderlichen Genehmigungen durch 
Bundesgesetz geregelt. Für die Vollziehung dieser Vorschriften gilt Abs. 4. 

(7) … (7) … 

Artikel 102. (1) … Artikel 102. (1) … 

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 
festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
werden: 

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 
festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
werden: 

Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 
Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes 
aus ihm; Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; 

Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 
Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes 
aus ihm; Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- 
und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich 
der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen 
Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und 
Fernmeldewesen; Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; 
Vermessungswesen; Arbeitsrecht; Sozial- und Vertragsversicherungswesen; 
Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; geschäftlicher Verkehr mit Saat- 
und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut 
auch der Anerkennung; Denkmalschutz; allgemeine Angelegenheiten des 
Schutzes personenbezogener Daten; Organisation und Führung der 
Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Bevölkerungspolitik; land- und forstwirtschaftliches Schul- und Erziehungswesen 
in den Angelegenheiten des Art. 14a Abs. 2 sowie Zentrallehranstalten; 
Universitäts- und Hochschulwesen sowie das Erziehungswesen betreffend 
Studentenheime in diesen Angelegenheiten; Ausbildungspflicht für Jugendliche; 
öffentliches Auftragswesen. 

Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- 
und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich 
der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen 
Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und 
Fernmeldewesen; Umweltverträglichkeitsprüfung von Bundesstraßen und 
Eisenbahn-Hochleistungsstrecken und Genehmigung solcher Vorhaben; 
Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; Wildbachverbauung; 
Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; Vermessungswesen; Arbeitsrecht; 
Sozial- und Vertragsversicherungswesen; Pflegegeldwesen; 
Sozialentschädigungsrecht; geschäftlicher Verkehr mit Saat- und Pflanzgut, 
Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, 
einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung; 
Denkmalschutz; allgemeine Angelegenheiten des Schutzes personenbezogener 
Daten; Organisation und Führung der Bundespolizei; militärische 
Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; Bevölkerungspolitik; land- 
und forstwirtschaftliches Schul- und Erziehungswesen in den Angelegenheiten 
des Art. 14a Abs. 2 sowie Zentrallehranstalten; Universitäts- und 
Hochschulwesen sowie das Erziehungswesen betreffend Studentenheime in 
diesen Angelegenheiten; Ausbildungspflicht für Jugendliche; öffentliches 
Auftragswesen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Artikel 151. (1) bis (72) … Artikel 151. (1) bis (72) … 

 (73) Art. 10 Abs. 1 Z 9, Art. 11 Abs. 6 und Art. 102 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundes[verfassungs]gesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x treten mit xx. xxxxxx 202x in 
Kraft. Nähere Bestimmungen über den Übergang zur neuen Rechtslage können 
bundesgesetzlich getroffen werden. 

 


